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Herrschaft und Volk in der Geschichte Liechtensteins 
in. 

Reaktionszeit und Revolutionsjahr 
Wir dürfen es heute aussprechen, weil ge

rade zu Lebzeiten von uns Aelteren der grosse 
Wandel erfolgt ist: Kein echtes Interesse an 
Land und Leuten band die ersten Fürsten an 
ihr neues Land. Fast 150 Jahre vergingen zwi
schen den Kaufsverhandlungen um Schellen
berg und dem Jahre 1842, in dem Alois II, als 
erster Landesfürst für wenige Tage den Boden 
Liechtensteins betrat! Von den zwölf Landes
herren des Hauses Liechtenstein haben die 
ersten acht unsere Heimat nie gesehen. 

Während in der Nachbarschaft, in der Eid
genossenschaft wie in Vorarlberg und Tirol, 
die Leibeigenschaft schon seit Jahrhunderten 
abgeschafft war und sie Kaiser Josef II. in den 
österreichischen Landen 1781 abstellte, bleibt 
sie bei uns noch erhalten. «Ein jeder, der  in 
dieser Grafschaft haushablich wohnet, der  ist 
oder wird der Herrschaft leibeigen», heisst es 
in einem Urbar. Landvogt Menzinger schlägt 
1794 die Aufhebung der Einrichtung an. Die 
französische Revolution hat inzwischen die 
Gleichberechtigung der  Bürger proklamiert, 
und der Landvogt meint, das Wort habe jetzt 
einen schlechten Klang. Aber die Hofkanzlei 
stellt ein Gutachten aus: Ein solches Nach
geben würde als Zeichen der Schwäche des 
Landesherrn angesehen werden, und die ohne
hin aufsässigen Untertanen könnten dadurch 
noch schwieriger werden. 1808 fällt auch bei 
uns die mittelalterliche Institution, die aller
dings nie die harten Formen angenommen hatte 
wie im Osten Europas und des Reiches. 

Fürst Johannes I. war  wohl der erste Landes
herr (in seine Regierungszeit fällt die Souve
ränität des Landes), de r  sich eingehender für 
unsere Vorfahren und ihr Leben interessierte. 
Er schickte einen gebildeten und tatkräftigen 
Mann zu uns, den Landvogt Schuppler, auf des
sen Berichte e r  nun angewiesen ist und wohl 
auch meistens abstellt. 

Der Landvogt meldet, dass die Landamann-
wahlen meistens mit blutigem Streit geendet 
hätten, und bei Gerichtstagen sei der Land-
amann um seine Meinung gefragt worden, wo
raus e r  sich oft ein Vorrecht über die Beamten 
anmasse. Die benachbarte Schweiz wirke un
günstig, denn dort kenne man die Subordination 
gegen obrigkeitliche Beamte nicht. Die Ueber-
heblichkeit des Beamten tritt klar zutage: 
Wenn der höchste vom Volke gewählte Ver
treter zu Wort  kommen will, nenpt er es An-
massung, und sein Ideal ist die totale Unter
ordnung unter die Beamtenschaft. 

Schuppler lebt aus dem Geiste der Aufklä-
lung: Von oben her muss das Gute getan wer
den, wenn es sein muss, auch gegen das Volk. 
So führt er das Grundbuch ein, die Schulpflicht, 
die österreichische Straf- und bürgerliche Ge
setzgebung (die alte Form der Gerichtsverhand
lungen war wirklich überholt) aber die Art, in 
welcher alles geschieht, ist so von oben herab, 
dass sie dem Widerstande ruft. 

Durch eine einfache Verordnung, eine Dienst
anweisung an  den Landvogt, wird die altehr
würdige Landamannverfassung aufgehoben. 
Auch in dem ausgehöhlten Zustande war sie 
doch noch ein Symbol dafür, dass das Volk 
Mitsprachemöglichkeit'und Interesse habe. Bei
des war  dem autoritären Beamten mehr als 
gleichgültig, sogar lästig. Ein Zeichen der Zeit 
ist auch, dass ein Pfarrherr, der sich gegen ge
wisse Widerstände für die Schulpflicht ein
setzte, den Ausspruch tat: «Der Liechtensteiner 
hat eine Nationaleigenschaft, sich mit Händen, 
und Füssen gegen alles Neue zu wehren, das 
ihm gut tut.» 

Wir  müssen uns nicht über eine solche Ein
stellung wundern, wehn wir lesen, wie Schupp
ler die Leute beschreibt: «Der Liechtensteiner 
hat sich an  eine Lebensweise gewöhnt, bei der  
das Hirtenleben ihm anlockender als der be
schwerliche Feldbau ist; e r  sucht sein Glück dn 

zügelloser Freiheit, fröhlichem Müssiggang und 
in der Befriedigung aller seiner Leidenschaften, 
wenn dies gleich dem Nächsten und dem Staate 
schädlich ist. 

In seinem Charakter ist er sinnlich, falsch, 
eigennützig, streit- und zanksüchtig, unmässig 
in Speis und Trank, so lang« seine Vorräte 
dauern, unbesorgt um die Zukunft und unfähig, 
in seiner Haushaltung eine vernünftige Ord
nung einzuführen. 

Er bedarf zu seiner Sättigung viel, denn nach 
eingeführter Landessitte muss des Tages hin
durch fünfmal gegessen und, wenn man es ver
mag, zweimal getrunken werden.» 

Es besteht kein Zweifel, dass solche Berichte 
auf den Fürsten im fernen Wien, der ein edler 
Mensch gewesen ist, ein ritterlicher Offizier, 
ihre Wirkung hatten. 

1815 wird Liechtenstein einer der 39 Mit
gliedstaaten des Deutschen Bundes. Fürst Jo
hannes I. war  einer der ersten Herrscher eines 
solchen Staates, der dem Wunsch der Bundes
versammlung _auf Erlassung einer Verfassung 
nachkam: 1818 trat die landstädtische Verfas
sung in Kraft, aber ein Landtag war  die Ver
sammlung nicht, welche durch die Landstände 
Kollegen gewählt, die Ortsvorsteher und Kas
siere bildeten die  Körperschaft, die nur  einmal 
im Jahre  zusammenkam, um über den Steuer
satz zu beraten. Sie konnte auch Vorschläge 
machen, welche sich aber nicht auf die Gesetz
gebung beziehen durften. «Ein Landtag, der 
keiner war», heisst es in einem Berichte der  
Zeit. 

Es ist die Zeit, welche in der Geschichte 
Europas als Reaktion bezeichnet wird. Die Mo
narchen waren darauf bedacht, wenn nötig mit 
Hilfe d e r  Polizei die  althergebrachte konser
vative Regierungsform zu erhalten. Die Gegen
bewegung brachte das Revolutionsjahr 1848. 
Wieder ging die Bewegung v o n  Paris aus, und 
Deutschland, Oesterreich, Ungarn und Ober
italien wurden von den revolutionären Ideen 
erfasst. Die Vertreter unserer Gemeinden rich
teten ein Schreiben an  Fürst Alois, in dem sie 
um eine freiheitliche Verfassung ersuchten, 
ganz im Sinne der  weitgehenden Forderung der 
Bewegung in Deutschland: Freie Wahl der 
Volksvertreter, Initiativrecht des Parlaments, 
unentgeltliche Aufhebung der  Feudallasten, 
freie Jagd  und Fischerei, ein neues freies Ge
meindegesetz. Ein eingereichter Verfassungs
entwurf war  tatsächlich sehr weitgehend. Er 
sah zum Beispiel vor, dass für den Fall, als 
der  Fürst ein Gesetz nicht durch seine Unter
zeichnung sanktioniere, diese dann doch in 
Kraft trete, wenn der  Fürst nach zweimaliger 
Vorlage sich nicht zur Unterschrift entschliesse! 

Einiges wurde erreicht: Die Frondienste 
wurden aufgehoben, ebenso die Lehenszinse, 
welche an  den Landesherrn zu leisten waren. 
Der Anstoss erregende Titel Landvogt wurde in 
Landesverweser umgewandelt. Aber der Ver
fassungsentwurf wurde als Ganzes nicht akzep
tiert, und in Verhandlungen von etwa vier Jah
ren wurden nur einige Punkte angenommen, 
dann wurde es still um diese Frage. Der Traum 
einer demokratischen Verfassung war  in Liech
tenstein ausgeträumt wie -in den Staaten Eu
ropas überhaupt. 

«Revolution» sind die Vorgänge in den Ak
ten im Landesarchiv überschrieben. Eine Hand
lung hatte den Unwillen des Fürsten erregt: 
Junge Burschen, vorwiegend aus Triesen, hat
ten einen missliebigen Beamten eingefangen 
und bei Feldkirch an  «die Grenze gestellt. Wir  
wissen, dass Fürst Alois über diese Handlung 
empört war. Bis 1857 fand keine Zusammen
kunft der Landstände mehr statt, denn  (so 
heisst e s  in einem Akt) «durch die allen be
kannten anno 48 eingetretenen. Ereignisse ist 
eine Hemmung des früheren Verfassungsbe
standes und der sonstigen staatlichen Verhält
nisse eingetreten.» 

Die Stände Versammlung von 1858 richtet 
an den jungen Fürsten Johannes II. (der im 

gleichen Jahre das Land besuchte) das drin
gende Ersuchen, «die schon oft erbetene Lan
desverfassung mit einer Vertretung, frei aus 
dem Volk gewählt, ehebaldigst ins Leben tre
ten zu lassen». 

Die konstitutionelle Verfassung 
Nun geht es vorwärts. Zwar stellt sich noch 

die Hofkanzlei gegen die Mitwirkung des Land
tages bei der Gesetzgebung. In ihrer Stellung
nahme heisst es, es komme einem fast wie eine 
Ironie vor, wenn der Landtag «bei den gerin
gen intellektuellen Mitteln» solche Aufgaben 
erhalte - eine Ansicht überheblicher und ge
ringschätziger Art! W i r  sehen auch in diesem 
Falle, wie sich Beamte zwischen Fürst und 
Volk stellten und jede Regung der Selbstver
waltung und Selbstverantwortung unterdrücken 
wollen. Aber Fürst Johannes ist grosszügiger, 
verständnisvoller als seine Beamten. Unter sei
nem Vorsitze werden einzelne Punkte des Ver
fassungsentwurfes in Wien mit den Initianten 
besprochen. A m  29. Dezember 1862 findet die 
erste Parlamentssitzung in Liechtenstein statt. 
Zum Hundertjahrjubiläum wird man die ent
scheidende Wendung im Verhältnis von Fürst 
und Volk nicht besser würdigen können als 
mit den Worten aus der Eröffnungsrede des 
ersten Landtagspräsidenten Dr. Karl Schädler: 
<So wird es allmählich gelingen, den geistigen 
und materiellen Zustand unseres Landes zu he
ben und aus dem Untertanen einen seiner Frei
heit und seiner Rechte bewussten, auf die In
stitutionen des Landes stolzen, mit Liebe zur 
Heimat erfüllten und  mit treuer Anhänglich
keit an seinen Fürsten beseelten Bürger zu bil
den». 

Es ist bewundernswert, mit welchem Eifer 
und welcher Initiative sich der Landtag an die 
Arbeit machte u n d  mit eigenen Ideen suchte, 
eine Reihe wesentlicher Landesprobleme in 
kurzer Zeit zu lösen. Man kann sagen, dass in 
einem Jdhrzehnt mehr Fortschritte erzielt wer
den als in einem Jahrhundert vorher. 

Der Anschluss an die neue Zeit war  gefunden 
und Fürst Johannes II. nahm an jedem Prob
lem wirklich regen Anteil. Wi r  wissen auch, 
wie gross die Wohltaten waren, die er dem 
Lande erwiesen hat, Einen persönlichen Kon
takt mit dem Volke aber gewann der edle Fürst 
erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt. 

Wieder waren es Beamte, die sich ungünstig 
in das Verhältnis von Fürst und Volk einschal
teten. Ein Landesverweser konnte sich allmäh
lich über Gesetzesbestimmungen hinwegsetzen 
und recht autoritär regieren, und in der älteren 
Generation herrscht noch immer die Ueberzeu-
gung, dass Fürst Johannes bewusst von Land 
und Volk ferngehalten wurde. Eine Strasse 
zum Schloss sei eigens gebaut worden, damit 
der Fürst nicht durch die Ortschaft musste, 
wenn er zu Besuch kam. Und es wird erzählt, 
dass der greise Monarch einmal erstaunt ge
äussert habe, als er die Freude über einen Be
such wahrnahm: «Ich habe nicht gewusst, dass 
ich vom Volke geliebt werde». 

Neue Zeit und neuer Geist 
Im ersten Weltkrieg wurden die Liechten

steiner wachgerufen zur Politik: Parteien wur
den gegründet, und «Liechtenstein den Liech
tensteinern» wurde die Deviese. Es ist zu be
wundern, dass in einer Zeit des Hungerns und 
de r  Arbeitslosigkeit die Arbeit an einer neuen 
Verfassung als dringendstes Problem angese
hen wurde. Beratungen mit dem Fürsten fanden 
auf dem Schlosse statt, und am 5. Oktober 1921 
wurde unsere Verfassung unterzeichnet. Der 
schweizerische Bundesrat nennt sie in einem 
Gutachten, das vor  dem Zollvertrag erstattet 
wurde, «ausgestattet mit demokratischen Rech
ten, wie sie kein anderes monarchisches Staats
wesen der  Welt besitzt». 

Wir  wollen* nicht vergessen, dass unsere Ver
fassung eine Grundbestimmung enthält: «Die 
Staatsgewalt ist im Fürsten und im Volke 
verankert». Der Landesfürst ist Oberhaupt und 
Repräsentant des Staates und Hüter der Ver
fassung, an die e r  aber selbst gebunden ist. 

Spielplätze sind Mangelware . . . 
Kürzlich war  an dieser  Stelle von Lehrern 

und Schülern in Vaduz die Rede, die offenbar 
unsere Strassen als Spielplatz benutzen. Nichts  
besser als das  beweist, wie rar  Spielplätze in 
geeigneter  N ä h e  der Schuleh sind, denn  es ist 
kaum anzunehmen, dass bei deren  Vorhanden
sein Lehrer  u n d  Schüler bei Laufübungen auf 
der Strasse anzutreffen wären. Kri. 

Seine Rechte sind genau abgegrenzt, ebenso 
aber auch die Rechte des Parlamentes und des 
Volkes. 

Ein grosser Wandel anderer Art hat sich 
vollzogen: Fürst Franz Joseph II. ist der erste 
Fürst von Liechtenstein, der mit seiner Familie 
in unserer Heimat lebt, e r  nimmt am ganzen 
Leben unserer Gemeinschaft Anteil, von den 
Problemen der Jugend bis zur Arbeit der Re
gierung und des Parlamentes. 

In 250 Jahren hat sich aus der Trennung von 
Volk und Fürst und aus der Idee absoluter 
Herrschaft ein Zusammenleben und Zusammen
wirken entwickelt, wie wir es in unserer Ge
schichte nie gekannt haben. 

Wir haben in unserer Betrachtung erkannt, 
dass sich im Verhältnis von Herrschaft und 
Volk viele Wandlungen vollzogen haben. Spät 
erst ist der  Liechtensteiner zur Selbstgestaltung 
seines staatlichen Lebens gekommen, lang wa r  
unsere Heimat ein armes Untertanenland. 

Wir  haben aber  auch gesehen, wie in unse
rem kleinen Lande in einem der äussersten 
Winkel des Reiches von unseren Vorfahren, 
einfachen Bauern, die «Zeichen der Zeit» immer 
wieder erkannt werden: Der freie Geist der  
Eidgenossenschaft, die Bauernbewegung, die 
Revolutionsideen von 1789 und 1848, die demo
kratische Haltung von 1918, in irgendeiner 
Form dringen sie in die Gedankengänge des 
Volkes ein, das sich stets nach Freiheit sehnt. 

Heute haben wir diese Freiheit. Keine Herr
schaft, keine fremden Beamten können uns wie  
einst die Verantwortung atinehmen, die aus 
unserer Generation, aus dieser Tatsache die 
einfache und klare Folgerung zu ziehen: Wi r  
sind selbst verantwortlich für den  Aufstieg und 
den Fortschritt unseres Landes, aber auch 'für 
die Bewahrung der Werte, die unsere Vorfah
ren uns übergeben haben, für das Wohlergehen 
unseres Volkes nicht nur  im materiellen Sinne. 
Wir  haben das Glück, in unserer kleinen Hei
mat persönlicher, menschlicher wirken zu kön
nen, als es in den  grossen Staaten möglich ist. 
Eine spätere Zeit wird uns einmal danach beur
teilen, ob wir die  neue Freiheit erkannt und 
in ihrem Geiste gedient haben. 

Fürstentum Liechtenstein 
Triesenberg: Verbandsmusikfest 

Das auf Pfingstmontag angesetzte Verbands
musikfest in Triesenberg wurde infolge schlech
ter Witterung auf kommenden Sonntag, den 
17. Juni verschoben. 

Studienfahrten der Lehrerschaft (Mitget.) 
Die Studienfahrt 3er Lehrer führte dieses 

Jahr  nach Windisch, wo unter vorzüglicher 
Führung von Herrn Konservator Dr. Hansrudolf 
Wiedmer das Vindonissamuseum, die Ausgra
bungen des früheren römischen Heerlagers, das 
römische Amphitheater und die berühmten 
Glasmalereien in Königsfelden besichtigt wur
den. Der Nachmittag war reserviert der  Besich
tigung des Schlosses Wildegg, welches dem 
schweizerischen Landesmuseum gehört. 

Die Lehrerinnen und Lehrschwestern hinge
gen hatten nach einem Besuch der Wallfahrts-


